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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

seit dem 1.1.2015 haben die Förder- und Fachbildungszentren mit den zugehörigen 
Informations- und Servicestellen ihre Arbeit in den neuen Strukturen aufgenom-
men. Wir sind damit sachsenweit präsent geblieben. Das betrifft die Flächenförde-
rung, die Investitionsförderung „Naturschutz“, die Fort- und Weiterbildung und die 
Beratung im öffentlichen Interesse. Mit der Konzentration der Investitionsförderung 
„Landwirtschaft“ am Standort Klotzsche konnte weiter eine qualifizierte Information 
und Beratung sichergestellt werden.

In dem nun zu Ende gehenden zweiten Jahr der neuen Förderperiode gab es große 
Herausforderungen – die erstmalige Beantragung der weitestgehend neu ausge-
stalteten Direktzahlungen mit einer stärkeren Umweltausrichtung (Greening), die 
Neuzuteilung von Zahlungsansprüchen sowie die neu ausgestalteten ELER-Förder-
maßnahmen.
Obwohl erst sehr spät Klarheit bestand, wie die neuen Direktzahlungen insbesonde-
re beim Greening ausgestaltet sind, war der gewohnte Antragstellungstermin zum 
15.05. von Verwaltungs- und auch von Antragstellerseite her sicherzustellen.

Zu den neuen Maßnahmen der Flächenförderung und der Förderung der Landwirt-
schaft aus der 2. Säule waren einschließlich einmaliger Beantragung von Zahlungs-
ansprüchen insgesamt über 30.000 Einzel- und Teilanträge zu bearbeiten.

Trotz der erheblich gestiegenen Kontrollumfänge und -anforderungen durch sehr 
komplexe Vorgaben aus Brüssel sollen in diesem Jahr noch die Zahlungsansprü-
che weitestgehend zugeteilt und die Ausgleichszulage sowie die Direktzahlungen im 
Umfang von ca. 16 bzw. 250 Millionen Euro bewilligt werden. Allerdings werden wir 
nach derzeitigem Stand nicht sicherstellen können, dass alle Betriebe und Flächen 
zu 100 % in die Dezemberzahlung eingehen können. Ein wesentlicher Grund sind die 
Verwaltungs- und Vorortkontrollen, die sich auch aufgrund der neuen fachlichen 
Greeninganforderungen in einigen Fällen bis Ende des Jahres erstrecken können.

Für die neu ausgestalteten ELER-Fördermaßnahmen war 2015 ebenfalls der förder-
technische Start. Neue IT-Programme mussten eingeführt, viele Sachfragen geklärt 
und bei auftretenden Problemen neue Lösungsansätze gefunden werden. Nun steht 
ein breites Spektrum vielfältiger Maßnahmen zur Verfügung.

Ungeachtet dessen galt es, die Abfinanzierung der ausgelaufenen Förderperiode ab-
zusichern. Hier ist es gelungen, nahezu alle Mittel zur Auszahlung zu bringen. Damit 
verbinden sich nicht nur positive Effekte für den einzelnen Begünstigten, sondern 
auch für die Natur, die Umwelt und die Wirtschaftskraft im Freistaat Sachsen ins-
gesamt.

Auch bei der investiven Förderung der landwirtschaftlichen Unternehmen konnte 
das EU-Programm 2007-2013 abgeschlossen werden. Zuzüglich der bewilligten Mit-
tel aus dem Übergangsjahr wurden in diesem Jahr insgesamt 46 Millionen Euro 
ausgezahlt.

In der Ländlichen Entwicklung startete 2015 die Förderung im Rahmen von LEADER. 
Die meisten der 30 sächsischen LEADER-Aktionsgruppen haben die Genehmigung 
ihrer LEADER-Entwicklungsstrategie erhalten. In den Entwicklungsstrategien finden 
sich regionalspezifisch differenziert die verschiedensten Ansätze für landwirtschaft-
liche Belange, so z. B. zu Vermarktung, Diversifizierung, Fachkräftebedarf, Bau und 
Modernisierung oder auch Gebäuderückbau und Flächenentsieglung. Hier sind Sie 
als Landwirtin und Landwirte gefordert, sich aktiv in die nachhaltige Entwicklung 
Ihrer Regionen einzubringen. Dies ist einerseits durch die Mitarbeit in den LEADER-
Aktionsgruppen und anderseits durch die Umsetzung von innovativen Projekten 
möglich.



| 3

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

das neue Jahr bringt wieder vielfältige neue Herausforderungen. Doch zunächst ein-
mal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und für 2016 
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Ihr
Norbert Eichkorn
Präsident des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Direktzahlungen für das Jahr 2015
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 2015 und Auszahlung der Direktzahlungs-
prämien 2015

Ab 1.1.2015 ist die bisherige Betriebsprämienzahlung durch das geänderte System der 
Direktzahlungen abgelöst worden. Es sieht neben der Basis- und der Greeningprä-
mie die Möglichkeit einer Junglandwirteprämie vor. Darüber hinaus hat Deutschland 
bereits seit 2014 von der Zahlung der Umverteilungsprämie Gebrauch gemacht. Bei 
Teilnahme an der Kleinerzeugerregelung ist die Summe aller Direktzahlungsprämien 
auf einen Betrag von insgesamt maximal 1.250 € pro Jahr gedeckelt.

Die Zahlungsansprüche des bisherigen Betriebsprämiensystems verloren mit Ab-
lauf des Jahres 2014 ihre Gültigkeit. Direktzahlung 2015 können nur die aktiven 
Betriebsinhaber erhalten, die über Zahlungsansprüche verfügen. Ein Antrag auf die 
Zuweisung von neuen Zahlungsansprüchen war gemeinsam mit dem Sammelan-
trag im Mai 2015 zu stellen. 7.398 Antragsteller mit Betriebssitz in Sachsen ha-
ben davon Gebrauch gemacht. Die Zuweisung der Zahlungsansprüche 2015 für die 
sächsischen Antragsteller ist für Mitte Dezember 2015 geplant. Auf dieser Basis er-
folgt die Berechnung der Direktzahlungen mit geplantem Auszahlungstermin Ende 
Dezember.

Voraussetzung für eine Zahlung von Flächenbeihilfen ist der Abschluss von Kontrol-
len. Daher ist für die Zuweisung von Zahlungsansprüchen und eine sich anschlie-
ßende Berechnung der Direktzahlungen eine abgeschlossene Verwaltungs- und 
Vor-Ort-Kontrolle zwingend erforderlich. Für Betriebe oder für einzelne Flächen, 
deren Kontrollen bis zum Dezembertermin noch nicht abgeschlossen werden  
konnten, erfolgt die Zuweisung von Zahlungsansprüchen im März 2016; daran 
schließt sich die Berechnung und Auszahlung der Direktzahlungen im April/Mai 
2016 an. 

Die regionalen Werte der Zahlungsansprüche für das Jahr 2015 und die Höhe  
der Beihilfesätze 2015 für die Greening-, die Junglandwirte- und die Umvertei-
lungsprämie wurde aus den Meldungen der Bundesländer durch das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für alle Regionen berechnet.  
Für Sachsen gelten 2015 für die einzelnen Prämien folgende Werte und Beihilfe-
sätze:

❚  ZA-Wert für 2015 in Sachsen: 188,00 €
❚  Höhe der Greeningprämie 2015: 87,34 €
❚  Höhe der Junglandwirteprämie 2015: 44,27 €
❚  Höhe der Umverteilungsprämie 2015  
 für die Gruppe 1 (0 bis 30 ha): 49,64 €
 für die Gruppe 2 (über 30 bis 46 ha): 29,78 €
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Die Veröffentlichung des Wertes für die Zahlungsansprüche sowie der Prämienwerte 
erfolgt durch das BMEL durch Bekanntmachung im Amtlichen Teil des Bundesan-
zeigers etwa Mitte November; nachzulesen unter https://www.bundesanzeiger.de → 
Kasten „Schnellzugriff“ → „zum Amtlichen Teil“. 

Darüber hinaus werden gleichfalls für die Jahre 2016 bis 2019 für jede Region Schätz-
werte der Zahlungsansprüche veröffentlicht, die sich unter Berücksichtigung des gel-
tenden Rechts zum Zeitpunkt der Bekanntmachung ergeben. Sie stehen unter dem 
Vorbehalt erforderlicher Wertanpassungen.

Unabhängig von der Bekanntmachung des Wertes der Zahlungsansprüche werden 
auch im Jahr 2015 die Direktzahlungen im Rahmen der Vorschriften zur Haushalts-
disziplin angepasst, d. h. die Summe der Prämien, die einen Betrag von 2.000,00 EUR 
übersteigen, werden um 1,393041 % gekürzt. Die Veröffentlichung des Kürzungssat-
zes erfolgte im Amtsblatt EU L191 vom 17.07.2015, S. 7. Das Amtsblatt ist einzusehen 
unter http://eur-lex.europa.eu. 

Eine weitere Anpassung dieses Kürzungssatzes ist nicht ausgeschlossen. Eine mögli-
che Erstattung aus der Kürzung der Betriebsprämie im Jahr 2014 wird voraussichtlich 
Anfang Dezember im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Referenzanteil Dauergrünland
Das EU-Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass der Dauergrün-
landanteil um nicht mehr als 5 Prozent im Vergleich zum Referenzanteil abnimmt. 
Bei mehr als 5 Prozent dürfen in der betreffenden Region keine Genehmigungen zum 
Umbruch von Dauergrünland erteilt werden. 

Um die Abnahme des Dauergrünlandanteils 2015 gegenüber 2012 zu berechnen, ist 
2015 zunächst der Referenzanteil der als Dauergrünland genutzten Flächen zu be-
stimmen. Dieser Anteil beträgt in Sachsen 0,2017. Die Bekanntmachung erfolgt zu-
sammen mit den Werten der anderen Länder demnächst im Bundesanzeiger unter 
https://www.bundesanzeiger.de. 

Eine wesentliche Abnahme des Dauergrünlandanteils 2015 gegenüber 2012 ist in 
Sachsen nicht zu verzeichnen; der errechnete Wert liegt derzeit bei 0,01 %.

Sachkunde im Pflanzenschutz
Sachkundenachweis nur noch mit Sachkundenachweiskarte
Wer beruflich Pflanzenschutzmittel anwendet, über den Pflanzenschutz berät oder 
Pflanzenschutzmittel vertreibt, muss sachkundig sein. Ab dem 26. November 2015 
muss zudem beim Kauf eines Pflanzenschutzmittels, das zur beruflichen Anwendung 
vorgesehen ist, die Sachkundenachweiskarte vorgelegt werden.

Als Nachweis der Sachkunde im Pflanzenschutz für die Anwendung und die Abgabe 
gilt ab dem 27. November 2015 nur noch die Sachkundenachweiskarte. Sie ist beim 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zu beantragen.

Die Antragstellung sollte bevorzugt online erfolgen. Dem Antrag sind die Nachweise 
über den anerkannten Berufsabschluss bzw. das Zeugnis über die Sachkundeprüfung 
im pdf-Format beizufügen. 

Hinsichtlich der Anerkennung der Berufsabschlüsse gelten die Anforderungen der 
Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (PflSchSachkV) vom 6. Juli 2013. Für den  
Berufsabschluss Landwirt oder Gärtner bedeutet es beispielsweise, dass nur noch die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie die Beratung über den Pflanzenschutz 
anerkannt werden kann. Die Anerkennung der Abgabe bzw. des Verkaufs von Pflan-
zenschutzmitteln ist bei diesen Abschlüssen nicht mehr möglich.

Ansprechpartner:
Herwig Vopel
Telefon: 0351 564-2343
E-Mail: herwig.vopel@smul.sachsen.de
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Bei Studienabschlüssen in den Bereichen Agrar-, Gartenbau- und Forstwissenschaften 
ist eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte über die Teilnahme an Veranstaltungen 
notwendig, in denen die Themen zum Pflanzenschutz vermittelt und geprüft worden 
sind.

Weitere Hinweise sind im Internet abrufbar: 
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/30333.htm. 

Fortbildung: Erster Fortbildungszeitraum endet am 31.12.2015
Sachkundige Personen, die gewerblich Pflanzenschutzmittel anwenden, abgeben bzw. 
verkaufen oder die gewerblich zu Pflanzenschutzmitteln beraten, müssen regelmäßig 
in Drei-Jahres-Zeiträumen eine anerkannte Fortbildungsveranstaltung besuchen. Wer 
vor dem 14.02.2012 erstmals die Sachkunde erworben hat, muss bis zum 31.12.2015 
eine Fortbildung absolviert haben. Die Zeit zur Anmeldung drängt. Das Internet bietet 
eine Übersicht der vom LfULG anerkannten Fortbildungsveranstaltungen unter 
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/30331.htm

Sogenannte „Neusachkundige“, also Personen, die nach dem 14.02.2012 sachkundig 
wurden, haben individuelle Fortbildungszeiträume, deren Beginn jeweils auf der Sach-
kundenachweiskarte aufgedruckt ist.

Eine Alternative zum Besuch einer Fortbildungsveranstaltung bietet das E-Learning-
Programm der Landakademie des Deutschen Bauernverlags. Die Online-Fortbildung 
ist vom LfULG als Fortbildung anerkannt. Interessenten können damit die Fortbildung 
am Computer absolvieren und so die gesetzlich erforderliche Teilnahmebescheini-
gung nach Pflanzenschutzsachkunde-Verordnung erwerben. Das Programm finden 
Sie unter 
http://www.landakademie.de/kursangebot/landwirtschaft/fortbildung-sachkundenachweis-pflanzenschutz/

Aufruf zum Wettbewerb um  
ausgezeichnete Milchkuhhaltung
Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat erneut den Lan-
deswettbewerb „Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung 2015/2016“ ausgelobt. 

In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
und der Arbeitsgemeinschaft der Sächsischen Tierzuchtorganisationen wurde für den 
aktuellen Wettbewerb die Milchkuhhaltung ausgewählt. Damit sollen die Anstren-
gungen um eine besonders tiergerechte Haltung von Milchkühen gewürdigt und am 
Beispiel der Siegerbetriebe das hohe Niveau von Tier- und Umweltschutz in der säch-
sischen Landwirtschaft öffentlich gemacht werden. 

Aufgerufen zur Teilnahme sind alle Milchviehhalter Sachsens unabhängig von Größe, 
Rechtsform und Ausrichtung. Um trotz der sehr unterschiedlichen Situation in den 
Betrieben einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, wird der Ausscheid in den Kate-
gorien: „Bestehende bzw. modernisierte Ställe“, „Neu gebaute Ställe“ und „Ökobetriebe“ 
durchgeführt.

Mit der Organisation des Wettbewerbes wurde vom LfULG im Ergebnis eines Aus-
schreibungsverfahrens der Sächsische Genossenschaftsverband e. V. beauftragt.

Ansprechpartner LfULG:
Martina Schuster, Angelika Groß-Ophoff
Telefon: 034206 589-15, -51
Telefax: 034206 589-60
E-Mail: 
pflanzenschutzsachkunde@smul.sachsen.de

Ansprechpartner LfULG:
Andreas Burkhardt
Telefon: 0351 8928-3414
E-Mail: 
andreas.burkhardt@smul.sachsen.de

Ansprechpartner:
Sächsischer Genossenschaftsverband e. V.
Matthias Itzerott
Telefon: 0341 90988-1915
E-Mail: 
matthias.itzerott@genossenschaftsverband.de 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie
Dr. Ilka Steinhöfel
Telefon: 034222 46-2212
E-Mail: 
ilka.steinhoefel@smul.sachsen.de



6 |

LfULG untersucht Kälbergesundheit

Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme
Gesunde Kälber sind die Basis für die Entwicklung von Milchkühen mit hoher Leistung 
und einer langen Nutzungsdauer. Sie sichern gleichzeitig die betriebseigene Repro-
duktion der Bestände. Niedrige Tierverluste sind zudem aktiver Tierschutz.

Zur Aufdeckung von Schwachstellen und Verbesserung der Situation im Aufzuchtbe-
reich plant das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2015/2016 eine 
aussagekräftige Monitoring-Untersuchung zu Fragen der Kälbergesundheit. Einbezo-
gen werden sollen mindestens 60 sächsische Milchviehbetriebe. 

Geplant ist die Erfassung der Haltungs- und Fütterungsbedingungen und der Gesund-
heitssituation im Tränkkälberbereich.
Zudem sollen von jeweils 10 Kälbern pro Betrieb Kotproben gezogen und auf patho-
gene Durchfallerreger und vorhandene Resistenzen untersucht werden. Die Untersu-
chung ist für die Betriebe kostenfrei. Das Ausfüllen der Fragebögen Erfassungsbögen 
und die Entnahme der Kotproben übernimmt ein/e Mitarbeiter/in des LfULG; mög-
lichst gemeinsam mit einem Verantwortlichen des Betriebes.

Die Auswertung der Daten erfolgt anonym. Die Ergebnisse der Kot-Analyse und der 
Auswertung der Daten erhält der Betrieb unmittelbar nach der Erstellung zur Kenntnis.

Alle Betriebe, die Interesse haben, an der Monotoring-Untersuchung teilzunehmen, 
sind aufgerufen, sich bis zum 31.12.15 per Fax, E-Mail oder Telefon beim LfULG, Frau 
Ilka Steinhöfel, zu melden. 

Details und den Fragebogen können Sie herunterladen unter:
www.landwirtschaft.sachsen.de -> LfULG untersucht Kälbergesundheit

Betriebsplan Natur im Landwirtschaftsbetrieb 
Bewerbungen ab Januar 2016 möglich

Interessiert es Sie 
❚  welche Leistungen Ihr Betrieb zum Erhalt der biologischen Vielfalt erbringt? 
❚  in welchen Schutzgebieten Sie arbeiten und welche Anforderungen bestehen?
❚  welche Arten und Biotope in Ihrem Betrieb vorkommen?
Dann empfehlen wir Ihnen einen Betriebsplan Natur. 

Den Betriebsplan Natur entwickelt ein Fachexperte mit Ihnen in einem gemeinsamen 
Abstimmungsprozess. Zuerst werden die Besonderheiten Ihres Betriebes aus Natur-
schutzsicht aufgezeigt. Anschließend werden gemeinsam Möglichkeiten zur weiteren 
ökologischen Aufwertung des Gesamtbetriebs unter den betrieblichen Bedingungen 
ermittelt und Vorschläge zur Umsetzung abgestimmt. Auch lassen sich Naturschutz-
auflagen mit betrieblichen Erfordernissen besser verknüpften. Die Ergebnisse werden 
kompakt und übersichtlich im Betriebsplan Natur zusammengestellt. 

Der Betriebsplan lässt sich gut für die Außendarstellung Ihres Betriebes nutzen. Neben 
einem anschaulichen Kartenwerk erhalten Sie textliche Beschreibungen und schlag-
konkrete Vorschläge. Weiterhin werden Sie über Finanzierungsmöglichkeiten der 
Maßnahmen informiert, hier insbesondere über die Naturschutzförderung. Außerdem 
erhalten Sie Hilfestellung bei der naturschutzfachlich optimalen Umsetzung von Na-
turschutzmaßnahmen und der Öffentlichkeitsarbeit für Ihren Betrieb.

Haben Sie Interesse an der Erstellung eines Betriebsplans Natur für Ihren Betrieb, kön-
nen Sie sich gerne ab Januar 2016 dafür bewerben. Das Bewerbungsformular finden 
Sie dann im Förderportal des SMUL unter 
http://www.smul.sachsen.de/foerderung/3528.htm#article3891

Ansprechpartner LfULG:
Dr. Ilka Steinhöfel
Telefon: 034222 46-2212
Telefax: 034222 46-2099
E-Mail: 
ilka.steinhoefel@smul.sachsen.de

Ansprechpartner LfULG, Außenstelle 
Mockrehna:
Susanne Rothe
Telefon: 034244 531 35
E-Mail: susanne.rothe@smul.sachsen.de



Teilnahmevoraussetzungen sind: 
❚  mindestens ein Schlag in der Förderkulisse Grünland mit der Maßnahme GL 2 – 5 

oder in einem Natura 2000-Gebiet und 
❚  Bewirtschaftung von mindestens 20 Schlägen (Nutzungscode: AL, GL, UN) oder 

100 ha Betriebsfläche. 

Die Auswahl der teilnehmenden Betriebe erfolgt nach Posteingang (begrenzte Kapa-
zitäten). 

Das Angebot ist kostenlos. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Naturschutz-
qualifizierung für Landnutzer (ehemals Naturschutzberatung) aus Mitteln des  
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER,  
RL NE/2014) sowie mit Mitteln des Freistaats Sachsen.

Hinweis: Möchten Sie zu den flächenbezogenen Naturschutzmaßnahmen der Richt-
linie AUK/2015 für das Antragsverfahren 2016 im Rahmen des Betriebsplans Natur 
beraten werden? Dann sollten Sie Ihre Bewerbung noch im Januar einreichen. 

Weitere Informationen zum Betriebsplan Natur: 
www.smul.sachsen.de/lfulg/39881.htm 

Verbundausbildung nutzen
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“* 

Warum reden wir drüber?
Kein Zweifel – in den Ausbildungsbetrieben wird eine hervorragende Arbeit geleistet. 
Zu den jährlichen Bestentreffen berichten die ehemaligen Auszubildenden in der Re-
gel ganz begeistert von der durchlaufenden Berufsausbildung in ihrem Unternehmen. 
Auch in der Rangfolge der Lernorte belegt der Betrieb im Vergleich mit der Berufs-
schule und der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte den Platz 1. Dennoch – nichts ist 
so gut, dass es nicht weiter verbessert werden könnte. Insbesondere die Verbundaus-
bildung bietet den Auszubildenden große Chancen, die Vielfalt der Landwirtschaft 
noch besser kennenzulernen. 

Was ist das Ziel?
In der Verbundausbildung sollen längere Ausbildungsabschnitte in anderen Unter-
nehmen durchlaufen werden, um ergänzend zur eigenen betrieblichen Ausbildung 
weitere Ausbildungsinhalte zu vermitteln. Betriebswechsel in Form der Verbundaus-
bildung bieten sich an, wenn im eigenen Betrieb bestimmte Betriebszweige nicht ver-
mittelt werden können. So in der Pflanzenproduktion z. B. der Zuckerrüben-, Kartof-
fel-, Körnermais-, Ölfrüchte- oder Hülsenfrüchtebau. Oder in der Tierproduktion die 
Betriebszweige Rinderaufzucht oder Rindermast, Sauenhaltung und Ferkelerzeugung, 
Schweineaufzucht oder Schweinemast, Legehennenhaltung, Geflügelaufzucht oder 
Geflügelmast sowie Schaf- oder Pferdehaltung. 
Ein Betriebswechsel in Form der Verbundausbildung bietet sich auch an, wenn  
Auszubildende andere technologische Lösungen kennenlernen sollen, z. B. zur 
Bodenbearbeitung, Düngung, Ernte, zur Milchgewinnung oder zum ökologischen 
Landbau.

Was sind die Anforderungen?
1.  Abschluss eines Kooperationsvertrages: Sie sollten einen Kooperationsvertrag mit 

dem Partnerbetrieb abschließen, damit die gegenseitigen Rechte und Pflichten bei-
der Betriebe klar definiert sind. Eine Änderung des Ausbildungsvertrages ist nicht 
erforderlich, weil das Ausbildungsverhältnis mit dem Ausbildungsbetrieb fortbe-
steht.

2.  Fortzahlung der Ausbildungsvergütung: Der Ausbildungsbetrieb zahlt die im Aus-
bildungsvertrag vereinbarte Ausbildungsvergütung weiter, obwohl der Auszubil-
dende seine „Arbeitsleistung“ in einem anderen Unternehmen erbringt.

Ansprechpartner LfULG, Außenstelle 
Zwickau
Andreas Heunemann
Telefon: 0375 5665 46 
E-Mail:
andreas.heunemann@smul.sachsen.de

Ansprechpartner LfULG, Außenstelle 
Kamenz:
Sylvia Scholz
Telefon: 03578 33 7478
E-Mail: sylvia.scholz@smul.sachsen.de

Ansprechpartner LfULG 
für allgemeine Fragen zum Betriebs-
plan Natur, Abteilung 6:
Carola Schneier
Telefon: 03731 294 2312
E-Mail: 
carola.schneier@smul.sachsen.de

* Erich Kästner
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Ansprechpartner SMUL:
Johannes Stiehler
Telefon: 0351/564 2314
E-Mail:
johannes.stiehler@smul.sachsen.de

Ansprechpartnerin LfULG:
Kathlen Runge
Telefon: 0351 8928-3409
E-Mail: kathlen.runge@smul.sachsen.de

3.  Anforderungen an den Partnerbetrieb: Der Partnerbetrieb muss eine anerkannte 
Ausbildungsstätte mit einem fachlich und persönlich geeigneten Ausbilder sein.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Die Verbundausbildung kann über die ESF-Richtlinie „Berufliche Bildung 2014 vom 
12. August 2014 (SächsABl. S. 1038) mit einer Festbetragsfinanzierung in Form einer 
Pauschale von 22 EUR pro Teilnehmer und Anwesenheitstag gefördert werden. 

Die Höchstdauer der Förderung beträgt 125 Ausbildungstage, wenn die Verbundaus-
bildung nicht nur in einem anderen Landwirtschaftsbetrieb, sondern auch bei einem 
Bildungsträger erfolgt. Findet die Verbundausbildung dagegen nur in Landwirtschafts-
betrieben statt, so können maximal 250 Tage Verbundausbildung unterstützt werden, 
d. h. 5.500 EUR pro Teilnehmer.

Wo gibt es Information?
Informationen erhalten Sie von den zuständigen Bildungsberatern und unter
http://www.sab.sachsen.de/de/p_arbeit/detailfp_esf_13697.jsp?m=19923

Ausbilderschulungen des SLB und des LfULG
Einer langjährigen Tradition folgend, werden Anfang des Jahres 2016 in jedem  
Direktionsbezirk die gemeinsamen „Ausbilderschulungen“ des Sächsischen Landes-
bauernverbandes (SLB) und des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie  (LfULG) durchgeführt.

Zielgruppe der jeweils eintägigen Seminare sind die Betriebsleiterinnen und -leiter 
sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder in den landwirtschaftlichen Unternehmen; 
darüber hinaus auch alle anderen an der Nachwuchssicherung in den Berufen Land-
wirt, Tierwirt, Landwirtschaftswerker und Fachkraft Agrarservice interessierten Fach-
leute.

Regional angepasst, stehen auch diesmal wieder aktuelle Themen auf der Tagesord-
nung wie z. B. die Ausbildungssituation, Aspekte der Ausbildungsqualität, juristische 
und psychologische Fragen der Ausbildung, Ausführungen externer Referenten zur 
Fachkräftesicherung und der Erfahrungsaustausch. 

Der Post-Versand der Einladung erfolgt bis Ende Dezember 2015. 

Die Ausbilderschulungen finden statt:

Dienstag, 26.01.2016
KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH
Kleinbardauer Hauptstraße 12
04668 Grimma 

Donnerstag, 28.01.2016 
Agrargenossenschaft Skäßchen eG
Alte Hauptstraße 54
01561 Großenhain 

Dienstag, 02.02.2016 
Agrargenossenschaft Tirschendorf eG
Schönecker Straße 35 
08606 Tirschendorf 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen sind abrufbar unter 
http://www.smul.sachsen.de/bildung/ bzw. http://www.smul.sachsen.de/lfulg/211.htm.



Geprüfter Natur- und Landschaftspfleger

Prüfungen erfolgreich abgeschlossen
Am 7. Oktober 2015 endeten in Sachsen die Prüfungen zum bundesweit anerkannten 
Fortbildungsberuf „Geprüfter Natur- und Landschaftspfleger (m/w)“. Alle 13 Teilneh-
mer des Vorbereitungslehrgangs, darunter 2 Frauen, haben die 6-tägigen Prüfungen 
mit zumeist guten und sehr guten Ergebnissen bestanden und können mit neuen 
Perspektiven ihr Berufsleben fortsetzen. 

Die feierliche Zeugnisübergabe durch die zuständige Stelle im Beisein von Vertre-
ten des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, des Prü-
fungsausschusses und des Bildungsträgers erfolgte am 8. Oktober in der historischen 
Zschonermühle in Dresden Briesnitz.

Neuer Lehrgang beginnt
In Kürze soll beim Bildungsträger ein neuer Lehrgang starten, für den noch einige 
wenige Plätze frei sind. 

Weitere Informationen zum Fortbildungsberuf und zur Anmeldung erhalten Sie unter 
den Adressen:
www.natur-und-landschaftspfleger.de/
und
www.smul.sachsen.de/bildung/2242.htm
 

Die 13 Lehrgangsteilnehmer und Prüfer (1. bis 4. v. r.) nach der Prüfung zum bundesweit 
anerkannten Fortbildungsberuf „Geprüfter Natur- und Landschaftspfleger (m/w)“ am 
7. Oktober 2015 in Großdittmannsdorf bei Radeburg. 
Geprüft wurden die „Maßnahmen des Naturschutzes- und der Landschaftspflege“ am 
Beispiel des Flächennaturdenkmals „Ehemalige Obstplantage Metzenberg“ in Großditt-
mannsdorf. Foto: Robby Oehme

Ansprechpartner beim Bildungsträger:
Berufsbildungswerk des Sächsischen 
Garten-, Landschafts- und 
Wasserbaus e. V.
Dorfplatz 4, 01809 Dohna OT Borthen
Telefon: 0351 2710-030, 0162 2711271
Telefax: 0351 2710-038
E-Mail: martin.beger@bbw-galabau.de

Ansprechpartner LfULG:
Robby Oehme
Telefon: 0351 8928-3415
Telefax: 0351 8928-3099
E-Mail: robby.oehme@smul.sachsen.de
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Ansprechpartnerin LfULG:
Kathlen Runge
Telefon: 0351 8928-3409
E-Mail: kathlen.runge@smul.sachsen.de

Detaillierte Informationen unter:
www.publikationen.sachsen.de 

Ansprechpartner LfULG:
Ramona Scheinert
Telefon: 0351 2612-2113
E-Mail: 
ramona.scheinert@smul.sachsen.de

Ausbildungsbetriebe geehrt

Der in jeder Hinsicht bedarfsgerechten Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuch-
ses in den „Grünen Berufen“ - dazu zählen im Freistaat Sachsen neben der Landwirt-
schaft auch Gartenbau, Haus- und Milchwirtschaft, Forst- und Fischereiwirtschaft 
- kommt vor allem angesichts der demografischen Entwicklung eine immer größere 
Bedeutung zu.

Auf Initiative der im gemeinsamen Berufsbildungsausschuss von Landesamt für Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie sowie Staatsbetrieb Sachsenforst arbeitenden 
Vertreter der Berufsstände wurden daher im Rahmen des Landeserntedankfestes am  
19. September 2015 in Löbau neun duale Ausbildungsbetriebe durch Staatsminister 
Thomas Schmidt für ihre langjährigen hervorragenden Leistungen in der Berufsaus-
bildung geehrt.

Die Jury der Praktiker setzte dabei unter anderem solche Kriterien wie eine hohe 
Ausbildungsbereitschaft und Ausbildungsqualität, die Aktivitäten zur Lehrlings- 
gewinnung, die Qualifizierung und Einsatzbereitschaft des Ausbildungspersonals 
sowie die von den Auszubildenden erreichten Ergebnisse in der Abschlussprüfung 
an.

Die Auswertung erfolgte über alle Berufe hinweg in drei von der Mitarbeiterzahl be-
stimmten Kategorien. 

Platzierung in Kategorie 1 (weniger als 25 Mitarbeiter/innen im Betrieb)
1. Platz - White Horse Ranch Kaufbach
2. Platz - Landgut Eckartsberg GbR Eckartsberg
3. Platz - Garten- und Landschaftsbau Pomosus Dresden 
 
Platzierung in Kategorie 2 (26 bis 50 Mitarbeiter/innen im Betrieb)
1. Platz - Agrargenossenschaft Dorfchemnitz e. G. Dorfchemnitz
2. Platz - Agrargenossenschaft Blankenhain e. G. Blankenhain
3. Platz - Agrargenossenschaft Langenchursdorf e. G. Callenberg

Platzierung in Kategorie 3 (mehr als 50 Mitarbeiter/innen im Betrieb)
1. Platz - Sachsenmilch Leppersdorf GmbH Leppersdorf 
2. Platz - Agraset- Agrargenossenschaft Naundorf e. G. Erlau
3. Platz - Zwönitzer Agrargenossenschaft e. G. Zwönitz 

Neue Veröffentlichungen des LfULG
Schriftenreihe (nur digital als PDF verfügbar)
❚  Unterflurzuluftführung in der Schweinehaltung (Heft 17/2015)
❚  Bodenverbesserungsmittel auf heterogenen Standorten (Heft 18/2015)
❚  Verminderung von Verhaltensstörungen beim Schwein (Heft 19/2015)
❚  Optimales Wachstum von Kälbern und Jungrindern (Heft 20/2015)
❚ Qualitätsweizenproduktion im Spannungsfeld (Heft 21/2015)

Broschüren/Faltblätter 
❚  Spalierreben im Garten
❚  Anbau von Kiwis im Garten
❚  Multifunktionale ländliche Wege (nur digital als PDF verfügbar)
❚  Agrarstatus Sachsen
❚  Die Sächsische Gartenakademie –  

Informations- und Weiterbildungsangebot 2016
❚  Sachsens Geschichte unterm Acker – Landwirte schützen Denkmale
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Daten und Fakten (nur digital als PDF verfügbar)
❚  Milcherzeugung in Sachsen
❚  Viehhaltung und tierische Produktion in Sachsen
❚  Schafhaltung in Sachsen
❚  Fleischrindhaltung in Sachsen

Veranstaltungen des LfULG von  
Dezember bis Februar

Datum Thema Ort

11.01.16 –
08.03.16

Ausstellung »Sachsens Geschichte unterm Acker – 
Landwirte schützen Denkmale«

Landwirtschafts- und Umweltzentrum
Waldheimer Straße 219
01683 Nossen

14.01.16 Pflanzenschutz im Gartenbau Fachschulen für Agrartechnik und Gartenbau
Söbrigener Straße 3 a
01326 Dresden-Pillnitz

19.01.16 Praktikerschulung 
»Milchverarbeitung für Direktvermarkter«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

20.01.16 Anwenderseminar 
»Antibiotikaminimierung in der Rinderhaltung«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

23.01.16 Sachkundelehrgang »Sachgerechter Umgang mit 
Selektionstieren – Geflügel«

Taucha, Frischeierbetrieb

26.01.16 
09:00 Uhr

Weiterbildungsseminar für Betriebsleiter/-innen 
und Ausbilder/-innen

KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH
Kleinbardauer Straße 12
04668 Grimma

26.01.16 –
27.01.16

Praktikerschulung
»Biogas für Anlagenfahrer (Teil I)«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

27.01.16 Fachseminar »Verfrühen im Freiland« Fachschulen für Agrartechnik und Gartenbau
Söbrigener Straße 3 a
01326 Dresden-Pillnitz

27.01.16 Praktikerschulung 
»Brunsterkennung bei Milchkühen«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

28.01.16 Fachtagung »Ernte von Kurzumtriebsplantagen – 
Verwertung des Holzes«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

28.01.16 
09:00 Uhr

Weiterbildungsseminar für Betriebsleiter/-innen 
und Ausbilder/-innen

Agrargenossenschaft Skäßchen eG
Alte Hauptstraße 54
01561 Großenhain

29.01.16 –
30.01.16

Sachkundelehrgang 
»Haltung von Lamas und Alpakas«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

29.01.16 –
30.01.16

Praktikerschulung »Salami, Knacker und Schinken 
aus Rind und Schaf«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3
04886 Köllitsch

Detaillierte Informationen unter:
Daten und Fakten 2015

Ansprechpartner LfULG:
Ramona Scheinert
Telefon: 0351 2612-2113
E-Mail: 
ramona.scheinert@smul.sachsen.de 



Ansprechpartner für Weiterbildungen 
in Köllitsch:
Viola Schlegel
Telefon: 034222 46-2622
E-Mail: viola.schlegel@smul.sachsen.de
 
Ansprechpartner für alle 
Veranstaltungen:
Ramona Scheinert 
Telefon: 0351 2612-2113
E-Mail:
ramona.scheinert@smul.sachsen.de

Detaillierte Informationen unter 
www.smul.sachsen.de/vplan
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Datum Thema Ort

02.02.16 Praktikerschulung 
»Pflanzenschutz für Gerätefahrer«

Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3, 04886 Köllitsch

02.02.16 Pillnitzer Weinbautag Fachschulen für Agrartechnik und Gartenbau, 
Söbrigener Straße 3 a, 01326 Dresden-Pillnitz

02.02.16 Weiterbildungsseminar für Betriebsleiter/-innen 
und Ausbilder/-innen

Agrargenossenschaft Tirschendorf e G, 
Schönecker Straße 35, 08606 Tirschendorf (V.)

04.02.16 Schulung für Mähdrescherfahrer Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3, 04886 Köllitsch

11.02.16 Anwenderseminar »Stallbau Milchviehhaltung« Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3, 04886 Köllitsch

22.02.16-24.02.16 Praktikerschulung 
»Biogas für Anlagenfahrer (Teil II)«

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau, Lindenstraße 18, 39606 Iden

23.02.16 Praktikerschulung »Düngung für Gerätefahrer« Lehr- und Versuchsgut
Am Park 3, 04886 Köllitsch

23.02.16 Biogasfachgespräch »Zukunft für 
Biogasbestandsanlagen – ein Widerspruch? «

Landwirtschafts- und Umweltzentrum, 
Waldheimer Straße 219, 01683 Nossen

24.02.16 Anleitung zum kontrollierten, integrierten Obstbau 
– Pflanzenschutzempfehlungen

Fachschulen für Agrartechnik und Gartenbau, 
Söbrigener Straße 3 a, 01326 Dresden-Pillnitz

24.02.16 Fachseminar 
»Vorratsdüngung bei Topfkulturen im Freiland«

LfULG, Abteilung Gartenbau, 
Lehr- und Versuchsgewächshäuser 
Lohmener Straße 10, 01326 Dresden

26.02.16 Pflanzenbautagung Gaststätte „Groitzscher Hof“, Zum Kalkwerk 3, 
01665 Klipphausen OT Groitzsch
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Ansprechpartner:
Mario Schmidt (Leiter der Außenstelle 
und Schulleiter)
Telefon: 03431 7147-14
E-Mail: mario.schmidt@smul.sachsen.de

Ansprechpartner:
Jochen Steinbach
Telefon: 03431 7147-37
E-Mail: 
jochen.steinbach@smul.sachsen.de

Ansprechpartner:
Jochen Steinbach
Telefon: 03431 7147-37
E-Mail:
jochen.steinbach@smul.sachsen.de

Ansprechpartner:
Udo Seifert
Telefon: 03731 7994144

Ansprechpartner:
Jochen Steinbach
Telefon: 03431 7147-37
E-Mail:
jochen.steinbach@smul.sachsen.de

Förder- und Fachbildungs- 
zentrum (FBZ) Nossen, Sitz Döbeln

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016.

Ihr Mario Schmidt
Leiter des Förder- und Fachbildungszentrums Nossen und Schulleiter

Personalveränderungen
Im Oktober 2015 nahm Frau Anja Renger ihre Tätigkeit im Sachgebiet „Bildung und 
Fachrecht“ am Standort Döbeln auf. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Fachrechts-
beratung im Bereich der tierischen Erzeugung und der Cross Compliance Beratung. 
Bei diesen Arbeitsaufgaben wünsche ich Frau Renger viel Erfolg.

Sachgebiet Ausgleichs- und Direktzahlungen 
Auszahlung von Direktzahlungen für das Jahr 2015 
Die Basisprämie, Greening- und Umverteilungsprämie sowie die Kleinerzeugerrege-
lung und Junglandwirteprämie für das Jahr 2015 wird voraussichtlich am 29. Dezem-
ber 2015 durch die Bundeskasse Trier ausgezahlt (Erstzahlung).
Voraussetzung für die Zahlung des jeweiligen Betriebes ist der Abschluss der Vor-Ort-
Kontrollen und der Verwaltungskontrollen (z. B. Übernutzungen Feldblöcke in ZID; 
EFA-Übernutzungen; Grünlandumbrüche; NC-Code-Fehler, ... ).

Zwischenfruchtflächen als Ökologische Vorrangflächen (EFA-Flächen)
Beachten Sie, dass die Zwischenfrüchte bzw. Untersaaten bis zum 15.02.2016 auf dem 
Schlag zu belassen sind! Ein Walzen, Häckseln/Schlegeln des Aufwuchses ist erlaubt 
(Samenbildung beachten!). Ein Abweiden mit Schafen und Ziegen ist ausdrücklich 
erlaubt und erwünscht. Nach dem 31.12.2015 ist auch das Beweiden mit anderen 
Tierarten zulässig.

Übersicht potenzieller Naturschutzflächen
Durch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen erfolgte die 
Erarbei-tung einer Übersicht, aus der Sie aus naturschutzfachlicher Sicht besonders 
geeignete Flächen für die Anlage von Landschaftselementen bzw. Greeningflächen 
erkennen können. Unter dem Link: 
https://cloud.landkreis-mittelsachsen.de/public.php?service=files&t=e097654855a76d5d6ad3c86aa42bda10
kann eine entsprechende SHP-Datei und ein dazugehöriges Merkblatt heruntergela-
den werden. Fragen richten Sie bitte an Herrn Udo Seifert, Referatsleiter Naturschutz 
und Landwirtschaft.

Publizitätsmaßnahmen für Ausgleichszulage
Empfänger der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete sind verpflichtet, die In-
formations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß Art. 13 Abs. 2 in Verb. mit Anhang 
III der VO (EU) Nr. 808/2014 zu erfüllen. Konkret bedeutet das, dass Antragsteller, die 
mehr als 2000,00 € Aus-gleichszulage (AZ) erhalten, zusammen mit dem Bescheid 
eine Erläuterungstafel zugeschickt bekommen. Diese ist durch den Begünstigten an 
einem für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Ort (z.B. im Eingangsbereich eines Gebäu-
des oder Betriebes) anzubringen.
Sollten Sie Ausgleichszulage erhalten und Ihr Betrieb hat eine eigene Homepage, so 
müssen Sie ab 2016 auch hier auf die erfolgte Förderung hinweisen. Dazu wird Ihnen in 
einigen Wochen ein Bildtextmodul zur Verfügung gestellt. Aus einem Ergebniskatalog 
können Sie in Kürze kurze Textpassagen zu den Ergebnissen des Vorhabens einfügen.
Weitere Informationen und die zur Verfügung gestellten Dateien zum Herunterladen 
finden Sie hier: http://www.smul.sachsen.de/foerderung/4036.htm
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Ansprechpartner: 
Marion Seidel
Telefon: 03431 7147-32
E-Mail: marion.seidel@smul.sachsen.de

Beate Konrad
Telefon: 03431 7147-52
E-Mail: beate.konrad@smul.sachsen.de

Ansprechpartner: 
Christian Wallbaum
Telefon: 03431 7147-10
E-Mail: 
christian.wallbaum@smul.sachsen.de

Cross Compliance
Bei einer Reihe von kontrollierten Betrieben wurden in diesem Jahr Verstöße gegen 
die Nitratrichtlinie festgestellt. Häufig wurde gegen die Anforderungen zur Lagerung 
von Gülle, Jauche, Festmist, Kompost und Silagen verstoßen. Weil die Zuwendungen 
der Flächenförderung an die Einhaltung von Verpflichtungen gekoppelt sind, können 
bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen Kürzungen der Zuwendungsbeträge die 
Folge sein. 
Wir möchten deshalb nochmals auf folgende Punkte hinweisen:
❚  Für die Lagerung von Stalldung, Jauche und Gülle müssen ausreichend Lagerkapa-

zitäten zur Verfügung stehen.
❚ Die Stalldungplatte muss dicht und wasserundurchlässig sein.
❚  Die Bodenplatte muss, um ein Abfließen der Jauche zu verhindern, seitlich einge-

fasst sein und ist gegen das Eindringen von Oberflächenwasser aus dem umgeben-
den Gelände zu schützen.

❚  Der Betriebsinhaber hat bis spätestens zum 31. März in dem von ihm gewählten 
und im Vorjahr geendeten Düngejahr einen Nährstoffvergleich für Stickstoff und 
Phosphat von Zufuhr und Abfuhr (Bilanz) als Flächenbilanz für den Betrieb zu er-
stellen und aufzuzeichnen. 

Es gibt verschiedene Ausnahmeregelungen, nachzulesen in der Cross Compliance-
Broschüre, die mit den Antragsunterlagen zugesandt wird. Die Bilanzen sind nach 
Vorgabe der Düngeverordnung zu erstellen. Muster sind als Anlagen der vorgenann-
ten Broschüre beigefügt. Es besteht auch die Möglichkeit das Programm BEFU zu 
nutzen, welches im Internet heruntergeladen werden kann. 
Zu beachten ist weiterhin, dass die legume N-Bindung bei den entsprechenden Kul-
turen berechnet wird und auch die Abgabe oder Aufnahme von Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft und der Einsatz von Klärschlamm mit verzeichnet wird. 
Betriebsinhaber, die bereits gegen die Einhaltung der Nitratrichtlinie verstoßen haben, 
sollten umgehend die Mängel beheben.

Seminar zur Investitionsförderung
Sie planen in Ihrem Landwirtschaftsbetrieb Investitionen und streben eine Förderung 
nach der Richtlinie LIW/2014 an? 
In einem Seminar am 07.01.2016 von 9.30 bis 12.30 Uhr im Förderzentrum Dö-
beln des LfULG erhalten Sie praktische Hinweise zum Antragsverfahren und zu den 
erforderlichen Unterlagen.
Natürlich kommen dabei auch die bisher gesammelten Erfahrungen aus der ersten 
Antragsrunde nicht zu kurz und es bleibt genügend Raum für Ihre Fragen. Das Semi-
nar wird von Herrn Michler geleitet. Er arbeitet bei der Bewilligungsbehörde.
Um Voranmeldung für die Veranstaltung (< Telefonnummer >, < Mailadresse >) bei  
Herrn Wallbaum unter Tel. 03431/7147-10 bzw. bei Herrn Michler unter  
Tel. 0351/892838-15 wird gebeten.

Naturschutzberatung
Beginn der „Qualifizierung Naturschutz für Landnutzer“ in der neuen Förderpe-
riode RL NE/2014
Ab sofort stehen Ihnen in den bekannten Qualifizierungsgebieten (Altlandkreise) die 
C.1 Naturschutzqualifizierer für Beratungen zur Verfügung – und zwar zu natur-
schutzkonformen Bewirtschaftungsweisen, der Vermittlung über den Wert der biolo-
gischen Vielfalt und zu naturschutzkonformem Handeln, ggf. unter Nutzung vorhan-
dener Fördermöglichkeiten. 

Das Angebot der Naturschutzqualifizierung ist kostenlos und gilt für alle Landnutzer, 
❚  die ihren Betriebssitz innerhalb des Qualifizierungsgebietes haben – dann können 

Beratungen zu deren innerhalb und auch außerhalb des Qualifizierungsgebietes 
liegenden Betriebsflächen erfolgen,
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❚  die ihren Betriebssitz außerhalb Sachsens haben, aber deren Betriebsflächen in-
nerhalb des Qualifizierungsgebiets liegen - dann können Beratungen zu diesen Be-
triebsflächen erfolgen.

Die für Sie zuständigen Naturschutzqualifizierer sind:

Landkreis Qualifizierungsgebiet zuständige/r 
Naturschutzqualifizier/in

Kontaktdaten

M
it

te
ls

ac
hs

en

Altkreis Döbeln: Ulrich Klausnitzer und 
Aline Langhof

Fachbüro für Naturschutz und Landschaftsökologie, 
OT Haßlau 29a, 04741 Roßwein, Tel. 034322/663184 
oder 0160/7651492, E-Mail: ulrich@klausnitzer.org, 
Internet: www.fbnl-eco.de

Altkreise Mittweida und 
Freiberg

Jörg Semmig und 
Stefanie Volkmer

Landschaftspflegeverband „Mulde/Flöha“ e. V., 
Gränitzer Straße 8, OT Großwaltersdorf, 
09575 Eppendorf, Tel./Fax 037293/89989 oder 
0174/7928210, E-Mail: lpv_mulde-floeha@web.de

Veranstaltungen

Datum/Zeit Thema Ort Verantwortlich

25.01. bis 
26.01.2016 
8:30 bis 
15:30 Uhr

2-tägiger Prüfungsvorbereitungslehrgange zur Erlangung der 
Sachkunde Pflanzenschutz (Prüfung am 01.02.2016)
Anmeldung erforderlich!
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/30332.htm

LfULG Förder- und Fach-
bildungszentrum Nossen, 
Sitz Döbeln
Klostergärten 4
044720 Döbeln

Ingo Walther
03431 7147-48
Albrecht Heinrich
03431 7147-60

26.01.2016 
10:00 Uhr

Fachinformationsveranstaltung Milchproduktion
❚  Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 

Milchproduktion im Zusammenhang mit der gegenwärti-
gen Preisentwicklung

❚  Aktuelles aus dem LÜVA (Tiergesundheit, CC, Tierschutz, 
Lebensmittelsicherheit u. a.)

Agraset Agrargen. e. G. 
Naundorf
Am Lagerhaus 1
09306 Erlau

Frank Huber
03431 7147-54

28.01.2016 
10:00 Uhr

Fachinformationsveranstaltung Milchproduktion
❚  Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 

Milchproduktion im Zusammenhang mit der gegenwärti-
gen Preisentwicklung

❚  Aktuelles aus dem LÜVA (Tiergesundheit, CC, Tierschutz, 
Lebensmittelsicherheit u. a.)

LfULG-Servicestelle 
Freiberg-Zug
Hauptstraße 150
09599 Freiberg

Frank Huber
03431 7147-54

04.02.2016 
9:00 Uhr

Fachinformationsveranstaltung Pflanzenschutz
❚  Wegfall der Beize im Winterraps, welche Folgen? Aktuelle 

Situation bei den Feldmäusen (Frau Pölitz / LfULG Ref. 73)
❚  Ungrasbekämpfung (Trespe, AFS, WH) sowie Getreide-

durchwuchs im Raps (Herr Bär / LfULG Ref. 73)
❚  Risikominderungen – regionale Auswertung der PS-Einträ-

ge in Gewässern (Frau Hoppe / LfULG Ref. 73)

LfULG Standort Nossen
Haus 3, 1. OG, Saal
Waldheimer Straße 219
01683 Nossen

Ingo Walther
03431 7147-48
Albrecht Heinrich
03431 7147-60

23.02.2016 
9:00 Uhr

Fachinformationsveranstaltung Düngung und Bodenschutz
❚  Bodeneigenschaften / -bearbeitung und ihre Auswirkung 

auf den Bodenwasserhaushalt (Herr Böttcher / DWD)
❚  Wasserspeichervermögen und Bodenschutz (Frau Müller / 

LfULG Ref. 72)
❚  Precision Farming - Spielerei oder ökonomische Notwen-

digkeit? (Herr Leuteritz, Agricon)

Gasthaus Räuberschänke
Zur Räuberschänke 25
09569 Frankenstein

Ingo Walther
03431 7147-48
Albrecht Heinrich
03431 7147-60

18.02.2016 
17:00 Uhr

Fachinformationsveranstaltung Schafhaltung
Aktuelle Fragen der Schafhaltung (Sächsischer Schaf- und 
Ziegenzuchtverband und LFULG, Ref. 4)

LfULG Standort Nossen
Waldheimer Straße 219
01683 Nossen

Carola Förster
034222 46-2109
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